
Leichenschau 
Krankenhaus, Heim 
Die Leichenschau erfolgt auf Veranlassung der 
Einrichtung. 
Wohnung 
Die Angehörigen informieren den Hausarzt oder 
den ärztlichen Notdienst. 
Unfall 
Regelung nach Einzelfall. 

 

Bestattungsunternehmen beauftragen 
Örtliche Bestattungsdienste 
Bestattungsdienst Philipp Leicher 
Vormarkt 50, 83308 Trostberg, 
Tel. 08621/97 99 70 
 

Bestattungsdienste Haberstock 
Vormarkt 44, 83308 Trostberg, 
Tel. 08621/50 69 55 
 

TrauerHilfe Denk 
Schulstr. 22, 83308 Trostberg, 
Tel. 08621/97 98 90 
Andere 
Selbstverständlich kann jedes beliebige Bestat-
tungsunternehmen nach freier Wahl beauftragt 
werden. 

 

Anzeige beim Standesamt 
 im Rathaus, Zi. 4, Tel. 08621/80144 

Tod im Krankenhaus, Altenheim 
Die Anmeldung beim Standesamt erfolgt 
jeweils durch die Einrichtung.  
Tod in der Wohnung
Die Angehörigen oder Todeszeugen sind zur 
Anzeige verpflichtet. 
Unfalltod 
Allein die Polizei kann die Anzeige des Sterbe-
falles vornehmen. 

In jedem Fall sind dem Standesamt eine Geburts-
urkunde, gegebenfalls Heiratsurkunde oder zumin-
dest der Personalausweis des Verstorbenen vorzu-
legen. Außerdem sind Angaben über Anschriften 
der nächsten Verwandten und ein eventuell vor-
handenes Testament zu machen. 

Beerdigung 

Bestattungsform 

Ob eine Erd- oder Feuerbestattung durchgeführt 
werden soll, richtet sich nach dem Willen des 
Verstorbenen bzw. der Angehörigen. 

Friedhof 

Grundsätzlich hat jeder Trostberger Bürger ei-
nen Bestattungsanspruch im städtischen Fried-
hof an der Altöttinger Straße. In anderen Fried-
höfen ist vorher die Genehmigung des Friedhof-
betreibers einzuholen. 

Grab 

Sofern nicht bereits eine Grabstätte vorhanden 
ist, kann wegen der unterschiedlichen Gestal-
tungsvorschriften im Friedhof unter den freien 
Grabstellen eine Auswahl nach eigenen Vorstel-
lungen erfolgen. 

Termin 

Der Bestattungstermin ist in Absprache mit der 
Friedhofsverwaltung und dem Pfarramt festzule-
gen. 

Trauerfeierlichkeiten 

Umfang und Ablauf der Trauerfeier richten sich 
nach dem Willen des Verstorbenen oder seiner 
Angehörigen. Sie werden in Absprache mit dem 
Pfarramt und dem Bestattungsunternehmen 
festgelegt. Wenn ein Leichenmahl vorgesehen 
ist, sollte dies vorher mit einem Gastwirt abge-
sprochen werden. 

Benachrichtigungen und Erledigungen vor der 
Bestattung 

 
 

Zeitung 
 
 

Verwandte und 
Arbeitgeber 
 
Kranzbestellung 

 
 

. Todesanzeige, Trauer-
drucksachen (Foto) 

 

  über Sterbefall informieren; 
Bestattungstermin, -ort 

 
  beim Gärtner 

Nach der Bestattung 

Hinterbliebenenrente beantragen (auch Witwer) 

Innerhalb von zwei Wochen bei der Stadtverwal-
tung Zimmer 3 (Tel. 80141 u. 80135). Mitbringen: 
Versicherungsunterlagen, Rentenbescheid, eigene 
Renten-Nr., Personalausweis, Bankverbindung 
(BIC und IBAN-Nr.), Lehrzeugnisse. 
Rente abmelden  

Wenn der Verstorbene keinen Ehegatten oder ren-
tenberechtigte Kinder hinterläßt, die Rente abmel-
den; bei Stadtverwaltung, Zi. 3, oder Postamt. 

Sonstige Zahlstellen  

über den Tod benachrichtigen. 

Sterbegelder  

Beantragen bei Versicherungen, Beihilfekassen 
usw. 

Soziale Hilfen  

Auskünfte in der Stadtverwaltung, Zimmer 3. 

Versicherungen  

Leistungsansprüche prüfen, evtl. umschreiben las-
sen oder abmelden. 

Bestattungsrechnungen  

Aus Guthaben des Verstorbenen begleichen       
(Rechnung bei der Bank vorlegen). 

Lohnsteuerkarte  

Evtl. Steuerklassenwechsel beim Finanzamt Traun-
stein, Herzog-Otto-Str. 6, 83278 Traunstein. 

Um- und/oder Abmeldungen  

Kraftfahrzeug, Verträge, Telefon, Rundfunk, Versi-
cherungen usw. ummelden oder abmelden. 

Zeitung  

Danksagung in Auftrag geben. 



Grabgestaltung 

Grabdenkmal 
Unabhängig vom Werkstoff des Grabmals (Natur-
stein, Holz oder Metall) sollte auf eine handwerkli-
che oder künstlerische Bearbeitung besonderer 
Wert gelegt werden. Schließlich soll das Denkmal 
ein Zeichen der Erinnerung, der Dankbarkeit, der 
Verehrung und des Glaubens sein. Nur eine gute 
Grabmalgestaltung kann diesem hohen Anspruch 
gerecht werden. 
Die Auswahl des Denkmals sollte daher mit einem 
erfahrenen Handwerker besprochen und geplant 
werden. 
Über grundsätzliche Fragen erteilt die Friedhofs-
verwaltung gerne Auskunft. 

Grabbepflanzung  
Selbstverständlich kann die Grabbepflanzung nach 
persönlichen Wünschen erfolgen. Dennoch kann 
ein Gärtner wertvolle Anregungen für eine sinnvolle 
Anordnung von Dauer- und Wechselbepflanzung 
geben. Auch Grabpflegeverträge über den Tod 
hinaus werden von Gärtnereien angeboten. 
 
 
Nachlass 

Erbe, Vermächtnis 
Ein vorhandenes Testament ist dem Nachlassge-
richt vorzulegen.  
Im übrigen werden die Nachlassverhandlungen 
automatisch vom Nachlassgericht eingeleitet. 
 
 

Vorsorge für den Todesfall 

Hinweisliste 
Um den Hinterbliebenen die gewünschten und not-
wendigen Besorgungen in Zusammenhang mit ei-
nem Todesfall zu erleichtern, sollte rechtzeitig auf 
wichtige Adressen und wesentliche Formalitäten 
hingewiesen werden. 
Ein Muster finden Sie in der Anlage. 

 

Auskünfte und Hilfen 

Auskünfte 
Das Sozialamt der Stadt Trostberg gibt gerne Aus-
kunft zu Fragen im Zusammenhang mit einem Ster-
befall (Rathaus Zi. 3, Tel. 80135 u. 80141). 

Hilfen 
Die Mitglieder des Seniorenbeirates stehen für Aus-
künfte zur Verfügung und sind auch gerne behilflich 
bei der Regelung persönlicher Angelegenheiten. 

Begleitung in der Trauer 
Neben der Unterstützung durch Familie, Nachbar-
schaft und Seelsorge kann bei der Bewältigung der 
Trauer auch eine Trauergruppe oder ein Trauerse-
minar helfen. 
Weitere Informationen über die Begleitung Sterben-
der und Trauernder gibt die 
Hospizinitiative Traunstein 
Herzog-Wilhelm-Straße 20, 83278 Traunstein, 
Tel. 0861/9887718 
 

 

Mitglieder des Seniorenbeirats: 
Frau Helma Asböck  61884 
Frau Monika Grassl  3847 
Herr Dr. Hans Haußer  63569 
Herr Dr. Georg Hellwig  61759 
Herr Dr. Klaus Holzrichter  862266 
Herr Wolfgang Huber  61759 
Herr Dr. Alfons Knott  5352 
Herr Günter Reindl  9884987 
Frau Helma Sturm  62039 
Frau Ingrid Weh  7420 
Frau Marianne Penn  5974 
als Sozialreferentin des Stadtrates 
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